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Presseinformation 
„Die Ehrenamtlichen im Kreis Berg-
straße profitieren“ 
 
Berlin/Viernheim, 06. Juli 2007 - Zu den abschließenden Beratun-
gen des Gesetzentwurfs zur weiteren Stärkung des bür-
gerlichen Engagements erklärt die Bergsträßer Bundes-
tagsabgeordnete Christine Lambrecht (SPD): 
 
„Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements beleben wir Gemeinsinn und ehrenamtliches 
Engagement noch effizienter als bisher. Wir setzen hiermit ein 
konkretes Zeichen der Anerkennung für die Leistung der Men-
schen, die sich freiwillig sowie neben familiären und berufli-
chen Belastungen engagieren. Das bedeutete eine deutliche 
Verbesserung für die über 1.400 Vereine im Kreis mit ihren 
rund 230.000 Mitgliedern. Aber auch Stiftungen, wie die Chris-
toffel-Blindenmission oder die Karl-Kübel-Stiftung werden da-
von profitieren. 
 
Die wesentlichen Fortschritte für ehrenamtlich Tätige durch 
das Gesetz lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Vereinheitlichung und Anhebung der Höchstgrenzen für 
den Spendenabzug von bisher fünf Prozent (zur Förde-
rung kirchlicher, religiöser und gemeinnütziger Zwecke) 
beziehungsweise zehn Prozent (für mildtätige, wissen-
schaftliche und als besonders förderungswürdig anerkann-
te kulturelle Zwecke) des Gesamtbetrages der Einkünfte 
(Paragraf 10b Absatz 1 Sätze 1 und 2 Einkommensteuer-
gesetz) auf 20 Prozent für alle förderungswürdigen Zwe-
cke sowie eine Verdoppelung der Umsatzgrenze für den 
Spendenabzug. 
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• Erleichterter Spendennachweis bis 200 Euro. 

• Anhebung des so genannten Übungsleiterfreibetrags von 
1.848 Euro bei unverändertem Anwendungsbereich auf 
2.100 Euro. 

• Einführung eines allgemeinen Freibetrags für alle in Verei-
nen ehrenamtlich tätigen Personen in Höhe von 500 Euro. 
Im Rahmen dieses Freibetrags können alle, die in Verei-
nen Verantwortung übernehmen, den ihnen dabei entste-
henden Aufwand pauschal, das heißt ohne Vorlage von 
Einzelnachweisen, steuerlich geltend machen. Steuerfrei 
bleiben damit künftig auch Einnahmen aus bisher nicht er-
fassten gemeinnützigen Tätigkeiten. 

• Gesetzliche Regelung, wonach der Sonderausgabenab-
zug für Mitgliedsbeiträge an Vereine zur Förderung kultu-
reller Einrichtungen auch bei Gegenleistungen (zum Bei-
spiel Freikarte) möglich ist. 

• Abschließende Formulierung der gemeinnützigen Zwecke, 
jedoch mit einer Öffnungsklausel, durch die in den nicht 
aufgeführten Fällen eine von den Ländern zu benennende 
zentrale Stelle entscheidet, ob ein Vereinszweck als ge-
meinnützig anerkannt wird. Damit kann auch künftig flexib-
ler auf gesellschafts- und sozialpolitische Entwicklungen 
reagiert werden. 

• Anhebung des Höchstbetrags für die Ausstattung von Stif-
tungen mit Kapital (Vermögensstockspenden, Paragraf 10 
b Absatz 1a EStG) von 307.000 Euro auf eine Million Euro. 

• Senkung des Satzes, mit dem pauschal für unrichtige Zu-
wendungsbestätigungen und fehlverwendete Zuwendun-
gen zu haften ist, von 40 Prozent auf 30 Prozent der Zu-
wendungen. 

• Anhebung der Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche Be-
tätigungen gemeinnütziger Körperschaften (Paragraf 64 
Absatz 3 Abgabenordnung) sowie der Zweckbetriebsgren-
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ze bei sportlichen Veranstaltungen (Paragraf 67a AO) von 
jeweils insgesamt 30.678 Euro Einnahmen im Jahr auf je-
weils 35.000 Euro. 

 
Die Rahmenbedingungen und Förderinstrumente des bürger-
schaftlichen Engagements werden sich somit erheblich 
verbessern. Insgesamt stellen Bund und Länder Mittel in Höhe 
von rund 490 Millionen Euro zur Verfügung, die wir in die Stär-
kung unserer Zivilgesellschaft zukunftsträchtig investieren. 
 
Das kann aber nur der Anfang sein. Alle Fraktionen sind sich 
einig, dass Wege gefunden werden müssen, auch die Ehren-
amtlichen zu honorieren und fördern, die keine Steuern zahlen 
und somit auch nicht über Steuererleichterungen entlastet 
werden können. Dies wird in einem zweiten Schritt erfolgen“. 
  


